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Stadt Gladbeck Gladbeck, 08.03.2023 

 Vorlage Nr. 230146 

Federf. Stadtamt: Amt für öffentliche Ordnung 

Vorlage für den Berichterstatter:in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Haupt-, Finanz- und Digitali-

sierungsausschuss 

Beigeordnete Wagner Vorberatung/Empfehlung 27.03.2023 15 

Rat Bürgermeisterin Weist Entscheidung 30.03.2023  

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Gebührenreduzierung für Personalausweise bei Sozialleistungsbezug 

 
Begründung: 

 

Am 27.04.2011 entschied der damalige Verwaltungsvorstand der Stadtverwaltung Gladbeck, 

dass ab dem 01.05.2011 Personen, die im Bezug von  

 

- Sozialhilfe nach dem SGB XII 

- Grundsicherung für Arbeitssuchende / Bürgergeld (SGB II) 

- Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 27a Bundesversorgungsgesetz 

 

stehen, als bedürftig im Sinne des § 1 Abs. 6 des Personalausweisgesetzes gelten. Entsprechend 

wurden die Kosten für einen notwendigen Personalausweis um die halbe Gebühr ermäßigt.  

 

Die Ermäßigungsregelung entfiel im Rahmen einer vom Rat der Stadt Gladbeck beschlossenen 

HSP-Maßnahme mit Wirkung zum 01.01.2018 und wurde am 15.03.2018 auf gemeinsamen Antrag 

der SPD-Ratsfraktion sowie der Ratsfraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ und entsprechenden Be-

schluss des Rates der Stadt Gladbeck wieder eingeführt (Antrag und Ratsbeschluss aus 2018 sind 

als Anlage 1 beigefügt). 

 

Inzwischen ist jedoch die Rechtsgrundlage hierfür aufgrund einer Entscheidung des Bundessozial-

gerichtes vom 29.05.2019 – B 8 SO 14/17 R entfallen. Das Gericht hat im Urteil ausgeführt, dass 

innerhalb des sozialhilferechtlichen Regelbedarfes, festgelegt durch das Regelbedarfs-

Ermittlungsgesetz, die Kosten in der Abteilung 12, Code 1270 900 (Personalausweis), im Regelbe-

darf enthalten sind und aus diesem Grund eine Bedürftigkeit im Sinne des § 1 Abs. 6 Personalaus-

weisgesetzes nicht mehr vorliegt.  
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Erst kürzlich, mittels E-Mail vom 09.01.2023, hat das Landesinnenministerium auf die Erneuerungen 

der FAQs für Personalausweise des Bundesministeriums des Innern und für Heimat hingewiesen.  

 

In diesen wurde öffentlichkeitswirksam aufgenommen, dass die Gebühr für den Personalausweis im 

Regelbedarf der Sozialhilfe / des Bürgergeldes enthalten ist und somit eine Ermäßigung der Ge-

bühr alleine schon deshalb nicht in Betracht kommt (s. Anlage 2).  

 

Durch die Aufnahme in die FAQs des Bundesministeriums des Innern und für Heimat als oberste 

Aufsichtsbehörde wird deutlich, dass ein einheitliches Verwaltungshandeln gewünscht ist. Vor die-

sem Hintergrund sollte die Abschaffung dieser Ermäßigungsregelung beschlossen werden. Dies ist 

alleine schon durch den Entfall der entsprechenden Rechtsgrundlage gerechtfertigt.  

 

Eine Umfrage zum Vorgehen anderer Städte (Haltern am See, Bottrop, Gelsenkirchen, Marl, Reck-

linghausen, Dorsten und Castrop-Rauxel) kam zu dem Ergebnis, dass in keiner der angefragten 

Städte jemals eine solche Regelung zur Anwendung kam, noch eine solche Regelung aktuell exis-

tiert.  

 

Es wird daher darauf hingewiesen, dass die in Gladbeck geübte Praxis mit dem geltenden Recht 

nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Durch die aktuell praktizierte Ermäßigung der Gebühr entste-

hen der Stadt Gladbeck jährliche Mindereinnahmen von ca. 3.500 Euro. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine  

  

folgende x 

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich 3.500   jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Klimarelevante Auswirkungen: 

 

x keine wesentliche Klimarelevanz  

 Die Durchführung der Haupt- und Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 keine negative oder eine positive Klimawirkung 

 Die Durchführung der Alternativenprüfung war daher nicht notwendig (keine Anlage). 

 

 eine negative Klimawirkung 

 Die Alternativenprüfung wurde durchgeführt und das Prüfungsergebnis ist als Anlage beigefügt. 
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Beschlussentwurf: 

 
Dem Wegfall der Gebührenreduzierung für Personalausweise bei Sozialleistungsbezug mit soforti-
ger Wirkung aufgrund der aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen wird zugestimmt. 

 

 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

 

 
 - Weist- 

 Bürgermeisterin 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


